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Beton unter Verwendung von alkaliresistenten, zirconiumdioxidhaltigen Glasfasern 
"Cem-FIL AR-Glasfasern" und "Anti-Crak AR-Glasfasern" nach ETA-11/0410  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst drei Seiten.       
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden 
Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung 
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige 
Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik 
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Nr. Z-3.72-2034 

 
Seite 3 von 3 | 16. November 2011 

Z63980.11 1.3.72-76/11

 

II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 
 Der Zulassungsbescheid erstreckt sich auf Beton nach DIN EN 206-11 in Verbindung mit 

DIN 1045-22 unter Verwendung von alkaliresistenten, zirconiumdioxidhaltigen Glasfasern 
"Cem-FIL AR-Glasfasern" und "Anti-Crak AR-Glasfasern", die nach der Europäischen 
Technischen Zulassung ETA-11/0410 hergestellt, überwacht und zertifiziert sein müssen. 

1.2 Anwendungsbereich 
1.2.1 Beton nach DIN EN 206-11 mit alkaliresistenten, zirconiumdioxidhaltigen Glasfasern 

"Cem-FIL AR-Glasfasern" und "Anti-Crak AR-Glasfasern" nach ETA-11/0410 darf unter den 
Bedingungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur in Verbindung mit 
DIN 1045-22 hergestellt werden. 

1.2.2 Wenn für den Beton die Festigkeitseigenschaften der Glasfasern statisch in Rechnung 
gestellt werden sollen, ist eine gesonderte allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder eine 
Zustimmung im Einzelfall erforderlich. 

2 Bestimmungen für die Ausführung 

2.1 Bei Verwendung von alkaliresistenten, zirconiumdioxidhaltigen Glasfasern 
"Cem-FIL AR-Glasfasern" und "Anti-Crak AR-Glasfasern" in Beton nach DIN EN 206-11 in 
Verbindung mit DIN 1045-22 ist die Zusammensetzung des Betons stets aufgrund von Erst-
prüfungen entsprechend DIN 1045-22 durchzuführen. Hierbei sind auch das Mischverfahren, 
die Faserlänge und der Fasergehalt aufeinander abzustimmen. 

2.2 Die Einrichtungen für das Abmessen und die Zugabe der Fasern und die Mischanlagen 
müssen so beschaffen sein, dass eine gleichmäßige Verteilung der Glasfasern im Beton 
sichergestellt ist. 

2.3 Bei Verwendung anderer feinkörniger Betonzusatzstoffe oder Betonzusatzmittel muss deren 
Verträglichkeit mit den Glasfasern nachgewiesen werden. 

 Für Betonzusatzmittel, die hinsichtlich ihres Alkaligehaltes als unbedenklich im Sinne der 
Alkali-Richtlinie3 gelten (durch das Betonzusatzmittel bei Anwendung der zulässigen Zusatz-
menge in den Beton gelangende Alkalimenge, ausgedrückt als Na2O-Äquivalent, beträgt 
≤ 0,02 M.-%, bezogen auf Zement), gilt dieser Nachweis als erbracht. 

Dr.-Ing. Wilhelm Hintzen Beglaubigt 
Referatsleiter 

                                                      
1  DIN EN 206-1:2001-07 Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität 
 DIN EN 206-1/A1:2004-10 Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität; Deutsche 

Fassung EN 206-1:2000/A1:2004 
 DIN EN 206-1/A2:2005-09  Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität; Deutsche 

Fassung EN 206-1:2000/A2:2005 
2  DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton - Festlegung, 

Eigenschaften, Herstellung und Konformität - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1 
3  Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb (Hrsg.): "DAfStb-Richtlinie Vorbeugende Maßnahmen gegen 

schädigende Alkalireaktionen im Beton (Alkali-Richtlinie) - Februar 2007 -" 
 Beuth Verlag GmbH Berlin und Köln (Vertriebs-Nr. 65043) 


